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Anordnung 
zur Vorbereitung von Investitionsvorhaben.

Vom 15. Februar 1954

Die Vorbereitung von Investitionsvorhaben umfaßt 
folgende vier Planetufen:

I. Perspektivplanung
II. Vorplanung

III. Vorprojektierung von Technologie und Bau
IV. Projektierung von Technologie und Bau

I.
Perspektivplanung (Investitionsteil)

§ 1
(1) Voraussetzung für die Vorbereitung von einzelnen 

Investitionsvorhaben sind die Perspektivpläne für die 
Entwicklung der jeweiligen Wirtschaftszweige und 
Fachgebiete (Mmisterratsbeschluß vom 2ч August 1951 
über die Verbesserung der Investitionsvorhaben [MinBl.

, S. 97] und Richtlinien der Staatlichen Plankommission 
—■ Wissenschaftlich-Technischer Rat). Perspektivpläne 
sind für jedes Planjahrfünft auszuarbeiten und für die 
einzelnen Jahre zu unterteilen.

(2) Die Perspektivpläne sollen die räumliche, kapazi
tätsmäßige und technologische Entwicklung eines Wirt
schaftszweiges oder Fachgebietes zeigen und wissen
schaftlich analysieren. In ihnen ist die Notwendigkeit 
der Aufrechterhaltung und,- soweit notwendig, der Er
weiterung der Kapazität des Wirtschaftszweiges oder 
Fachgebietes durch Investitionen auf Grund der Bedarfs
entwicklung zu begründen. Sie sollen ferner auf die 
grundlegenden Vorbedingungen der Erweiterung der 
Kapazität des Wirtschaftszweiges oder Fachgebietes, 
d. h. auf die Möglichkeiten der Deckung des Bedarfs 
an Rohstoffen, Energie, Arbeitskräften usw. und deren 
Entwicklung eingehen und den Nachweis der Deckung 
dieses Bedarfs im einzelnen führen.

(3) Bei der Ermittlung der künftigen Kapazität ist 
von der vollen Ausnutzung der Anlagen und der An
wendung wissenschaftlich begründeter Normen auszu
gehen.

(4) Die Perspektivpläne sollen die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der zur Kapazitätserhaltung oder -erwei- 
terung erforderlichen Investitionen in einer über
schlägigen Wirtschaftlichkeitsberechnung (Gegenüber
stellung von Aufwand und Ertrag) darlegen.

§ 2
(1) Für die Ausarbeitung des gesamten Perspektiv

planes nach den Richtlinien der Staatlichen Plan
kommission — Wissenschaftlich-Technischer Rat — 
sind die Planträger verantwortlich. Sie können Spezia
listen mit der Ausarbeitung von Teilaufgaben beauf
tragen. Die Ausarbeitung des gesamten Perspektiv
planes darf nicht nachgeordneten Dienststellen (Pro
jektierungsbetrieben) übertragen werden.

(2) Aus der Gegenüberstellung der
a) vorhandenen Kapazitäten der jeweiligen Wirt

schaftszweige oder Fachgebiete einschließlich der 
privaten Betriebe am Ende des Planjahres und der 
Analyse ihres Ausnutzungsgrades zu

b) den geplanten Kapazitäten — auf Grund der zu 
lösenden Produktions- oder Entwicklungsauf
gaben — ergibt sich

c) der notwendige Kapazitätszuwachs, der erreicht 
werden muß durch
aa) weitere Steigerung der Arbeitsproduktivität 

(verstärkte Einführung von TAN, Aufstellung 
und Einführung technisch begründeter Mate
rialverbrauchsnormen, Verbesserung der Ar
beitsmethoden und der Arbeitsorganisation, 
Verstärkung der sozialistischen Wettbewerbs
bewegung, Auswertung von Verbesserungsvor
schlägen, räumliche und technische Bereini
gung der Produktion zur Beseitigung von Dis
proportionen), 

bb) Investitionen,

§ 3
In den Perspektivplänen sind festzulegen:

1, Der Kapazitätszuwachs für die wichtigsten Leistun
gen, Erzeugnisse oder Erzeugnisgruppen, unterteilt 
nach Planjahren;


